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RS OGH 1986/11/19 9Os143/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.11.1986

Norm

StGB §169 Abs2

Rechtssatz

Zur Verwirklichung des Tatbestandes nach § 169 Abs 2 StGB ist die Herbeiführung einer Gemeingefahr (im Sinn des §

176 StGB) nicht erforderlich; es genügt, daß diese Gefahr den anderen (der in die Tat eingewilligt hat) oder (auch nur)

einen (unbeteiligten) Dritten betrifft.
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